


Die Übertragung von Kapitalgesellschaftsanteilen unter  
Vorbehalt eines Nießbrauchs ist ein beliebtes Gestaltungs- 
instrument in der Praxis, zum Beispiel wenn eine Kapital- 
gesellschaftsbeteiligung im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge an die nächste Generation übertragen werden soll 
und der Übertragende sich Erträge zur Versorgung zurück- 
behalten möchte.

Die Übertragung unter Nießbrauchvorbehalt bietet vor allem  
die folgenden Vorteile:
•	 Einkommensteuerrechtlich ist die Übertragung unter  
	 Nießbrauchvorbehalt als unentgeltliche Übertragung zu  
	 beurteilen, sodass diese kein steuerpflichtiges  
	 Veräußerungsgeschäft darstellt. 
•	 Erbschaftsteuerlich mindert der Nießbrauch den Wert des  
	 Kapitalgesellschaftsanteils in Höhe seines Kapitalwerts,  
	 sodass eine erbschaftsteuerliche Belastung geringer ausfällt.

Problematisch ist hierbei jedoch die einkommensteuerrechtliche 
Zurechnung der Kapitaleinkünfte (Gewinnausschüttungen) nach 
der Übertragung.

Wirtschaftlich fließen diese aufgrund des Vorbehaltsnießbrauchs 
dem Nießbraucher (Übertragendem) zu, steuerrechtlich zuzu-
ordnen und zu versteuern sind sie jedoch grundsätzlich von dem 
neuen Anteilseigner.

Eine abweichende Zuordnung soll nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung nur möglich sein, wenn dem Nießbraucher 
Rechte eingeräumt werden, die denen eines Anteilseigners 
ähneln, sodass er steuerlich als wirtschaftlicher Eigentümer 
dieser Anteile gilt. Dies soll der Fall sein, wenn der Nießbraucher 
wesentliche Verwaltungsrechte, insbesondere Stimmrechte, 
ausüben und im Konfliktfall durchsetzen kann. Dies ist in der 
Realität jedoch meistens nicht der Fall.

Wird eine GmbH-Beteiligung übertragen und bleibt der Übertra-
gende selbst weiterhin mit einem (kleinen) Anteil Gesellschafter, 
könnte die inkongruente Gewinnausschüttung dafür die Lösung 
sein. Der „Altgesellschafter“, der nunmehr mit einem kleineren 
Anteil an der GmbH beteiligt ist, erhält einen größeren Anteil an 
der Ausschüttung, als ihm nach seinem Anteil am Stammkapital 
zusteht - bspw. durch Gesellschafterbeschluss oder durch eine 
abweichende Regelung oder Öffnungsklausel in der Satzung. 
Dies hätte zur Folge, dass der Altgesellschafter bzw. Nießbrau-
cher nunmehr selbst Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt und 
damit der wirtschaftliche Zufluss der Ausschüttung und die 
Versteuerung nicht auseinanderfallen.

Inkongruente Gewinnausschüttungen werden grundsätzlich  
von der Finanzverwaltung anerkannt. Im Einzelfall ist dennoch 
eine Abstimmung vor Umsetzung zu empfehlen.

Gerne besprechen wir mit Ihnen individuell Ihren Fall.  
Kontaktieren Sie uns gerne.
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Ab dem 1. Januar 2025 wird die elektronische Rechnung 
neu definiert. 

Eine solche Rechnung liegt nur dann vor, wenn sie in einem 
strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt 
und empfangen wird und eine elektronische Weiterverar- 
beitung ermöglicht. Mit Schreiben vom 15. Oktober 2024 
äußert sich das Bundesfinanzministerium erstmals zur neuen 
Regelung.

Zu den wichtigsten Punkten gehören: Erlaubte Formate für 
E-Rechnungen, der Vorrang des maschinenlesbaren Teils bei 
hybriden Formaten und die Unbedenklichkeit von Fehlern  
im menschenlesbaren Teil. Das BMF stellt zudem klar, dass  
bei Korrekturen einer E-Rechnung (z. B. bei fehlenden oder 
fehlerhaften Angaben) dasselbe Format verwendet werden 
muss wie bei der ursprünglichen Rechnung. Ein einfaches 
E-Mail-Postfach genügt für den Empfang elektronischer  
Rechnungen. Außerdem muss bei Dauerschuldverhältnissen,  
wie Miet- oder Leasingverträgen, nur für den ersten Abrech-
nungszeitraum (z. B. Monat) eine E-Rechnung gestellt werden.

Mit dieser Klarstellung sollen Unternehmen besser auf  
die bevorstehenden Änderungen vorbereitet werden.

Wir beraten und begleiten Sie auch bei dieser  
Herausforderung gerne.



Reihengeschäfte sind im Bereich der Umsatzsteuer für  
Unternehmen ein komplexes Thema.  
 
Bei grenzüberschreitenden Geschäften innerhalb der EU haben 
fehlerhafte Einstufungen oftmals schwerwiegende Folgen.  
Fehlerhafte Behandlungen dieser Vorgänge können zu einer 
Strafbesteuerung und erheblichen finanziellen Belastungen 
führen.

Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mehrere Unternehmer den- 
selben Gegenstand in einer Lieferkette weiterverkaufen und 
dieser dabei direkt vom ersten Lieferer zum letzten Abnehmer 
transportiert wird. Dabei gibt es immer eine sogenannte  
„bewegte Lieferung“, bei der der Gegenstand physisch trans-
portiert wird, und vorab oder nachfolgend eine oder mehrere 
sogenannte „ruhende Lieferungen“, bei denen der Gegenstand 
ortsgebunden bleibt. Gemäß der Mehrwertsteuersystemricht- 
linie, die das Bestimmungslandprinzip verfolgt, muss die  
Besteuerung in dem Land erfolgen, in dem die Lieferung endet.

Innergemeinschaftliche Lieferungen – wie von Deutschland nach 
Italien – sind in der Regel steuerfrei. In Reihengeschäften gilt 
jedoch nur eine Lieferung als bewegte und steuerfreie Lieferung. 
Sollte die Lieferung durch den ersten Unternehmer erfolgen, 
muss sich der mittlere Unternehmer im Zielland zur Umsatz- 
steuer registrieren, eine dortige Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer nutzen und seine Lieferung an den letzten Abnehmer 
zum landesspezifischen Steuersatz versteuern. Zusätzlich muss 
er einen innergemeinschaftlichen Erwerb (hier in Italien) anmelden 
und versteuern. Bei Nichteinhaltung droht eine Strafbesteuerung 
in Deutschland, die erst durch Nachweis der korrekten Versteue-
rung im Bestimmungsland aufgehoben wird.

Diese Regelungen können in der Praxis komplex sein, besonders 
in Lieferketten mit mehr als nur drei Unternehmen. Oft fehlt die 
transparente Kommunikation über Ursprung und Ziel der Waren. 
Dies erhöht das Fehlerrisiko erheblich und kann zu unerwarteten 
Steuerpflichten und Mehraufwand führen. Für Unternehmer, die 
nur gelegentlich in anderen Mitgliedsstaaten Umsätze tätigen, 
können Reihengeschäfte zudem unerwartete Kosten verursachen, 
die bei der Umsatzplanung nicht berücksichtigt wurden.

Es ist daher essenziell, dass Unternehmen die Systematik und 
Rechtsfolgen von Reihengeschäften genau verstehen. In der 
Praxis können umsatzsteuerliche Arbeitshilfen oder ein um-
satzsteuerliches Compliance-System sehr hilfreich sein, um die 
korrekte Abbildung zu gewährleisten.

Gerne unterstützen wir Sie dabei.

www.clostermann-jasper.de

REIHENGESCHÄFTE IN DER UMSATZSTEUER: 
HERAUSFORDERUNGEN UND FALLSTRICKE

EIN JAHR DER  
ABSCHIEDE
Erst im Mai dieses Jahres haben wir Joachim Clostermann 
nach 50 Jahren Berufsleben in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet.

Im Oktober machte es Torsten Jasper ihm nun nach. Auch er 
verabschiedete sich in seinen wohlverdienten Ruhestand und 
blickt nach über 35 Jahren auf ein langes Berufsleben zurück. 
Zusammen hat das Duo die Kanzlei namentlich geprägt und 
die Zukunft für die nächste partnerschaftliche Generation 
aufgebaut.

Torsten hat sich stets durch Pioniergeist, visionäres Denken 
sowie vertrauensvolle und zuverlässige Arbeit ausgezeichnet. 
Es begann mit einem Probearbeitstag im Jahr 1996 und endet 
nun als wahre persönliche Erfolgsgeschichte im Jahr 2024.

Wir danken Torsten für die langjährige Zusammenarbeit, 
den fachlichen Austausch und die persönlichen Gespräche 
abseits des beruflichen Alltags.

Machen Sie es sich mit einem Punsch vor dem Advents-
kranz gemütlich und genießen Sie den CJP-Crumble:

Streusel:
80 g Butter, 40 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker und 125 g 
Mehl zu Streuseln verreiben, dann 15 Min. bei 180° backen.

Kompott:
3 Äpfel schälen und in Scheiben schneiden, mit Zitronensaft  
(1 ganze Zitrone) mischen, 100 ml Orangensaft, Zucker  
und Zimt hinzufügen. 20–25 Min. bei 180° im Ofen braten, 
anschließend abkühlen lassen.

Zimtcreme:
200 ml Sahne steif schlagen, 250 g Quark, 1 TL Zimt, Vanille- 
zucker (1 Pk.) und 50 g Puderzucker unterrühren. Kaltstellen.

Creme verteilen, Bratapfelmasse darauf verstreichen und  
mit Streuseln krönen - fertig.

BRATAPFEL-CRUMBLE
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Wir freuen uns sehr und sind stolz, dass der Partnerkreis mit 
Marie weiter vergrößert werden konnte. 
 
Marie ist seit Beginn 2016 in unserer Kanzlei tätig und hat in 
diesen neun Jahren einen rasanten Aufstieg hingelegt. Sie ist in 
unserer Kanzlei mit Bankenhintergrund gestartet und hat neben 
den Herausforderungen im Beratungsalltag in Vollzeit einen an-
spruchsvollen Steuermaster an einer renommierten Hochschule 
erlangt. Das Steuerberater- und Wirtschaftsprüferexamen hat 
sie dazu erfolgreich absolviert und sich als Expertin für Unter-
nehmensbewertung mit dem internationalen Goldstandard des 
CVA-Titels auszeichnen können.

Zu Maries Tätigkeitsfeld gehört neben der betriebswirtschaftli-
chen Beratung auch das Steuerrecht und die Wirtschaftsprüfung.

Neben aller fachlichen Kompetenz ist Marie auch als Persön-
lichkeit eine enorme Bereicherung für unsere Kanzlei und wird 
von allen Kollegen und Mandanten sehr geschätzt. Daher ist der 
Schritt zur Partnerin nur logisch und ein Zugewinn für unsere 
Kanzlei.

Wir gratulieren Dir – liebe Marie – und freuen uns auf den 
weiteren gemeinsamen Weg.
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Haftungsausschluss: 
Es wird darauf hingewiesen, dass alle  
Angaben in diesem Journal trotz sorgfältiger 
Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und  
die Kanzlei von Haftung ausgeschlossen ist.  
Für Detailinformationen nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf.
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Bereits seit 2020 müssen alle Betriebe mit einer elektroni-
schen Kasse ihrem zuständigen Finanzamt diese melden.  
 
Laut Finanzverwaltung war von einer solchen Meldung bisher 
jedoch abzusehen, da kein elektronisches Mitteilungsverfahren 
für diese Meldungen eingerichtet wurde.

Dies ändert sich ab dem 01.01.2025. Über das Programm  
„Mein ELSTER“ können ab dann die entsprechenden Meldungen 
abgegeben werden. Möglich ist auch die Nutzung einer ERiC- 
Schnittstelle, welche die größeren Kassenhersteller anbieten 
dürften. Dadurch kann bei letzterem eine Meldung unkompli-
ziert direkt im Kassensystem erfolgen.

Meldepflichtig sind die Inbetriebnahme, Änderungen und Still- 
legung der Kasse. Hierbei sind unter anderem Angaben über 
die Art der TSE und des verwendeten elektronischen Aufzeich-
nungssystems  zu machen.

Alle elektronischen Kassen, die vor dem 01. Juli 2025 ange-
schafft wurden, müssen bis zum 31. Juli 2025 dem Finanzamt 
gemeldet werden. Später angeschaffte Kassen müssen einen 
Monat nach Inbetriebnahme bzw. Außerbetriebnahme der 
Finanzverwaltung gemeldet werden.  
 

Hierbei müssen alle Kassen einer Betriebstätte in einer einheitli-
chen Meldung übermittelt werden.

Sollte die Meldepflicht nicht beachtet werden, könnte es zu der 
Festsetzung von Bußgeldern kommen. Außerdem könnte es zu 
einer Hinzuschätzung durch das Finanzamt kommen.

Gerne beraten wir Sie bei dem Thema und freuen uns über 
Ihre Kontaktaufnahme.

MELDEPFLICHT ELEKTRONISCHER  
KASSENSYSTEME AB DEM 01.01.2025
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